
Vorlage der Stadt Speyer 

 

Vorlagen-Nr.: 0891/2012 
 
Abteilung: Fachbereich 4 Bearbeiter/in: Ingo Faus 

Haushaltswirksamkeit:   nein   ja, bei Produkt: 36200 
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 
Jugendhilfeausschuss 15.11.2012 öffentlich endgültige Beschlussfassung 

 
Betreff:  Öffnung der Sommerferienaktion Walderholung für auswärtige Schulkinder 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden  
 

B e s c h l u s s 
 
Das bisherige Kontingent von wöchentlich 20 Plätzen in der Sommerferienaktion 
„Walderholung“ für Schulkinder von auswärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Speyer, der Kreis- und Stadtsparkasse, der Stadtwerke und der Gewo wird auf wöchentlich 
10 Plätze reduziert.  
 
 
Begründung: 
 
1.  
Der Jugendhilfeausschuss hat am 26. November 2009 beschlossen, wöchentlich 20 Plätze 
für Schulkinder von auswärts wohnenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Speyer, der Kreis- und Stadtsparkasse, der Stadtwerke und der Gewo zu reservieren.  
Anlass für den Beschluss war die Teilnahme der vier öffentlichen Unternehmen am Audit 
berufundfamilie und das damit verbundene Ziel die Familienfreundlichkeit der vier 
Unternehmen systematisch zu verbessern.  
 
2.  
In den Jahren 2010 bis 2012 zeigte sich, dass das Kontingent deutlich größer war als die 
tatsächliche Nachfrage: In den seit dem Beschluss durchgeführten 15 Sommerferienwochen 
wurden nie mehr als 8 Plätze, im Regelfall 0 bis 6 Plätze des wöchentlichen Kontingents in 
Anspruch genommen.  
Gleichzeitig konnten anderen auswärtigen Eltern keine sofortigen Zusagen gegeben werden, 
obwohl deren Nachfrage das für ihre Kinder vorgesehene Kontingent von 10 Plätzen weit 
überstieg.  
 
3.  
Die Verwaltung empfiehlt deshalb folgende neue Aufteilung der verfügbaren Plätze:  
 
     2010 bis 2012   ab 2013 
Kinder mit Wohnort in Speyer 190 Plätze   190 Plätze 
auswärtige Mitarbeiterkinder    20 Plätze     10 Plätze 
sonstige auswärtige Kinder    10 Plätze     20 Plätze 
 
Alle übrigen Verfahrensweisen bleiben unverändert.  
 


